
 
 
 
Bitte senden an: 
 
Herrn 
Michael van Gorkom  
Wisbacherstrasse 1 
 
D-83435 Bad Reichenhall  
 

Beitrittserklärung 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft für Klassische Akupunktur und Traditionelle 
Chinesische Medizin e.V. 
Die Satzung ist mir bekannt. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass das Mitgliedsjahr dem Kalenderjahr 
entspricht und dass der Mitgliedsbeitrag von EUR 180,00 zu Beginn des Jahres zu zahlen ist. Eine Mitgliedschaft 
ist nur bei Einverständnis mit dem üblichen Bankeinzugsverfahren möglich. 
Bitte mit Schreibmaschine oder in Druckschrift ausfüllen!  

 
 
Name                                                    Vorname  
 
Geburtsdatum     
 
Praxisanschrift   
 
   
 
Telefon  Telefax    
 
Privatanschrift   
 
   
 
Telefon  e-mail    
 
Beruf  website    
 
  
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich auch mein Einverständnis zur Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und 
Weitergabe meiner Daten im Sinne des Vereinszweckes durch die AGTCM e.V. Eine Weitergabe erfolgt 
ausschließlich an vereinsinterne Strukturen, an die Kooperationspartner für Aus- und Weiterbildung sowie an die 
Vereinszeitung „Naturheilkunde“. 
Eine Veröffentlichung meiner Daten erfolgt nur auf der Therapeutenliste der AGTCM, insofern ich die 
Voraussetzungen dafür erfülle und nachfolgend der Veröffentlichung nicht widerspreche. 
 
          
Ort, Datum Unterschrift 
 

Ich bin im Falle einer Vollmitgliedschaft nicht mit der Veröffentlichung meiner Praxisdaten einverstanden 
und verzichte deshalb auf einen Eintrag in der Therapeutenliste der AGTCM. (Bitte ggf. ankreuzen) 
                
          
 Unterschrift 
 
Bitte reichen Sie ein Passfoto, eine Kopie der Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde oder der Approbation sowie 
Kopien der bei der Arbeitsgemeinschaft oder anderweitig erworbenen Ausbildungsnachweise ein. 

Arbeitsgemeinschaft für Klassische Akupunktur 
und Traditionelle Chinesische Medizin e.V. 
 
Michael van Gorkom  
Sekretariat 
Wisbacherstr. 1 
83435 Bad Reichenhall · Germany  
Tel. +49 8651 690919  
Di. & Do. 8:00–12:00 Uhr 
Fax +49 8651 710694 
sekretariat@agtcm.de 
www.agtcm.de 



 
 
 
Bitte senden an: 
 
Herrn 
Michael van Gorkom  
Wisbacherstrasse 1 
 
D-83435 Bad Reichenhall  
 
 
 

Einzugsermächtigung 
____ 

 
Hiermit ermächtige ich die Arbeitsgemeinschaft für Klassische Akupunktur 
und Traditionelle Chinesische Medizin, meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag 
von meinem folgend genannten Konto abzubuchen. Diese Ermächtigung 
kann ich jederzeit widerrufen. 
 
Konto Nr._______________________________________________________ 
 
Bank, Ort_______________________________________________________ 
(bitte keine Abkürzungen) 
 
Bankleitzahl_____________________________________________________ 
 
Kontoinhaber____________________________________________________ 
(falls abweichend) 
 
Name__________________________________________________________ 
 
Anschrift________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 

 

Arbeitsgemeinschaft für Klassische Akupunktur 
und Traditionelle Chinesische Medizin e.V. 
 
Michael van Gorkom  
Sekretariat 
Wisbacherstr. 1 
83435 Bad Reichenhall · Germany  
Tel. +49 8651 690919  
Di. & Do. 8:00–12:00 Uhr 
Fax +49 8651 710694 
sekretariat@agtcm.de 
www.agtcm.de 
 



Satzung der Arbeitsgemeinschaft für Klassische Akupunktur und Traditionelle Chinesische Medizin 
e.V.  (Stand 06/2011) 

 
§ 1 Name und Sitz 
Die „Arbeitsgemeinschaft für Klassische Akupunktur und 
Traditionelle Chinesische Medizin e.V., im Folgenden kurz AGTCM 
genannt, mit Sitz in Berlin, verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Die AGTCM erlangt ihre Rechtsfähigkeit als eingetragener Verein 
nach § 65 BGB mit der Eintragung in das Vereinsregister des 
Amtsgerichtes Charlottenburg. 
 
§ 2  Zweck 
(1)  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(2)  Die AGTCM ist eine in ihrer Arbeit auf fachliche Ziele 
ausgerichtete Gemeinschaft. 
(3)  Die AGTCM setzt sich zur Aufgabe, die Rahmenbedingungen 
zu schaffen, um die Traditionelle Chinesische Medizin zu verbreiten 
und zu fördern. Unter traditionell werden im umfassenden Sinn alle 
überlieferten Formen orientalischer Heilkunst verstanden. 
(4) Die AGTCM sichert und fördert die fachliche Ausbildung und 
Fortbildung auf den Gebieten der Traditionellen Chinesischen 
Medizin. 
(5)  Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. 
(6)  Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgende 
Maßnahmen verwirklicht: 
a)  Förderung und Verbreitung der Traditionellen Chinesischen 
Medizin durch Öffentlichkeitsarbeit und Fachveranstaltungen. 
b)  Die Unterstützung der Medizinischen Forschung und des 
wissenschaftlichen Austauschs auf den Gebieten der Traditionellen  
Chinesischen Medizin. Die Ergebnisse werden durch Publikationen 
und auf Fachveranstaltungen zur Verfügung gestellt. 
c)  Die Unterstützung und Durchführung von Aus- und 
Weiterbildungen auf dem Gebiet der Traditionellen Chinesischen 
Medizin. 
 
§ 3  Mitgliedschaft 
(1)   Die Mitgliedschaft in der AGTCM können alle beruflich an der 
Traditionellen Chinesischen Medizin interessierten Personen 
erwerben. 
 Die AGTCM kennt 
 a) Vollmitglieder, 
 b) assoziierte Mitglieder, 
 c)  fördernde Mitglieder,   
 d) Ehrenmitglieder. 
(2)  Die Vollmitgliedschaft können natürliche Personen erwerben, die 
ein Diplom der AGTCM erworben haben und zur Ausübung der 
Heilkunde gesetzlich befugt sind. Ausnahmen sind bei Nachweis 
einer vergleichbaren Ausbildung durch Vorstandsentscheid möglich. 
(3)  Werden die Voraussetzungen zur Vollmitgliedschaft nicht erfüllt, 
die aus beruflichen oder wissenschaftlichen Gründen an der Tätigkeit 
der AGTCM interessiert sind oder an ihrer Zielsetzung unterstützend 
mitwirken, kann der/die Bewerber/in die assoziierte Mitgliedschaft 
erwerben.  
(4)   Natürliche oder juristische Personen, die aus beruflichen oder 
wissenschaftlichen Gründen an der Tätigkeit der AGTCM interessiert 
sind oder an ihrer Zielsetzung unterstützend mitwirken, können durch 
den Vorstand als fördernde Mitglieder aufgenommen werden. Aus 
der Fördermitgliedschaft allein ergibt sich kein Stimmrecht. Die 
Höhe des Beitrages der Fördermitgliedschaft legt der Vorstand fest. 
(5)   Die Beitrittserklärung ist schriftlich zum Entscheid an den 
Vorstand der AGTCM zu richten.  
Im Falle der Ablehnung der Vollmitgliedschaft oder der assoziierten 
Mitgliedschaft hat der/die abgelehnte Bewerber/in das Recht, sich an 
die Mitgliederversammlung zu wenden, die gegebenenfalls über die 
Aufnahme entscheidet. 
(6)    Vollmitglieder, assoziierte oder fördernde Mitglieder sowie 
andere Personen, die sich im Sinne der Ziele der 
"Arbeitsgemeinschaft" besondere Verdienste erworben haben, 

können von der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt 
werden. Aus der Ehrenmitgliedschaft alleine ergibt sich kein 
Stimmrecht. 
(7) Die Mitglieder des Vereins erkennen durch ihren Beitritt zum 
Verein die Satzung an. 
(8) Vollmitgliedschaft und assoziierte Mitgliedschaft begründen die 
Pflicht zur Zahlung von Beiträgen, die von der 
Mitgliederversammlung festgesetzt werden. Ehrenmitglieder werden 
beitragsfrei geführt. 
 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft endet: 
 a) mit dem Tode, 
 b) durch Austritt, 
 c) durch Ausschluss. 
(2) Der Austritt ist schriftlich mit einer Frist von 3 Monaten zum 
Ende eines Kalenderjahres gegenüber dem Vorstand zu erklären. 
(3) Der Ausschluss von Mitgliedern kann vom Vorstand wegen 
nachgewiesener grober Verstöße gegen Mitgliedschaftspflichten 
ausgesprochen werden. 
Hiergegen ist die Anrufung der Schlichtungskommission binnen 
einer Frist von vier Wochen nach Zustellung des 
Ausschlussbescheides zulässig.  Die Anrufung der 
Schlichtungskommission hat keine aufschiebende Wirkung. Der/die 
Betroffene ist von der Schlichtungskommission zu hören. Kommen 
die Angehörigen der Schlichtungskommission mehrheitlich zu der 
Auffassung, dass das Mitglied auszuschließen ist, so hat der/die 
Betroffene dennoch das Recht, innerhalb von vier Wochen, gerechnet 
von dem Tage der Entscheidung der Schlichtungskommission, die 
nächste Mitgliederversammlung anzurufen, die im Sinne der Satzung 
endgültig entscheidet. 
Bis zu einer allfälligen Entscheidung der Mitgliederversammlung gilt 
der/die Betroffene zunächst als ausgeschlossen. 
 
§ 5 Organe 
 Organe der AGTCM sind: 
 a) der Vorstand (§ 6) 
 b) die Mitgliederversammlung (§ 7) 
 c)  die Regionalvertretungen (§ 8) 
 d) die Schlichtungskommission (§ 9) 
 
§ 6 Der Vorstand 

(1)  Der Vorstand besteht aus: 
a)Einem von der Mitgliederversammlung gewählten  
 geschäftsführenden Vorstand. Dieser besteht aus: 

- dem/der geschäftsführenden Vorsitzenden, 
- dem/der stellvertretenden geschäftsführenden Vorsitzenden, 
- dem/der Geschäftsführer/in 

b)Einem erweiterten Vorstand. 
 Dieser besteht aus: 

 - vier von der Mitgliederversammlung gewählten  
  Vertreterinnen/Vertretern, 
 - einem von den Regionalvertreterinnen/ Regionalvertretern für 
  die Dauer von 3 Jahren gewähltem Vorstandsmitglied, 
 - einem von den Leiterinnen/Leitern der Ausbildungszentren für 
  3 Jahre gewählten Vorstandsmitglied 
Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung und informiert die 
Mitglieder über die Arbeitsbereiche der Vorstandsmitglieder. 
(2)  Jedes geschäftsführende Vorstandsmitglied kann die AGTCM 
nach außen allein vertreten (§ 26 BGB). 
(3)  Die von den Mitgliedern zu wählenden Vorstandsmitglieder  
werden von der Mitgliederversammlung in geheimer Wahl auf die 
Dauer von 3 Jahren gewählt. Wählbar sind nur Vollmitglieder. 
(4)  Ein Widerruf der Bestellung des Vorstandes oder einzelner 
seiner Mitglieder während der dreijährigen Amtszeit ist nur bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne von § 27 Abs. 2 BGB 
(grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen 
Geschäftsführung) möglich. Der Widerruf kann nur durch die 
Mitgliederversammlung ausgesprochen werden. Eine 
Mitgliederversammlung zum Zwecke des Widerrufes kann nur 



einberufen werden, wenn wenigstens ein Drittel der Mitglieder den 
Widerruf fordern. 
(5) Scheidet ein Vorstandsmitglied, aus wichtigen Grund, vor 
Ablauf ihrer/seiner Amtszeit aus, so erfolgt die Ergänzung bis zur 
nächsten Mitgliederversammlung durch den Vorstand. 
(6) Der Vorstand hat die Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
durchzuführen. Der Geschäftsführende Vorstand unterrichtet die 
Mitglieder des Vorstandes kontinuierlich über alle wesentlichen 
Vorgänge der Vereinsleitung. 
(7) Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Seine Aufwendungen sind 
ihm zu erstatten.  
(8)  Die Mitgliederversammlung kann abweichend von § 6 Abs 7 
beschließen, das dem Vorstand für seine Vorstandstätigkeit eine 
angemessene Vergütung gezahlt wird. 
(9)  Ein Mitglied des Vorstandes sollte nicht gleichzeitig Leiter, 
Geschäftsführer oder in einer sonstigen leitenden Position eines ABZ 
(Ausbildungszentrums) sein, welches mit der AGTCM einen 
Kooperationsvertrag abgeschlossen hat.  
Ausnahme: der Vertreter der ABZ im Vorstand. 
Einzelfälle, in denen eine Ämterüberschneidung umständehalber 
nicht zu umgehen ist, sind gegenüber den Mitgliedern offenzulegen 
und zu begründen. 
 
§ 7 Die Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist einzuberufen 
 a) einmal jährlich, 
 b) wenn die Interessen der AGTCM es erfordern, 
 c) wenn es ein Drittel der Mitglieder schriftlich  
  beantragt. 
(2) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 
 a) Wahl der Protokollführerin/des Protokollführers, 
 b) Entgegennahme des Tätigkeitsberichts des Vorstandes, 
 c) Entgegennahme des Kassenberichts,  
 d) Entlastung des Vorstands, 
 e) Wahl der zwei KassenprüferInnen für eine Amtszeit 
  von jeweils 3 Jahren, 
 f) Auflösung des Vereins, 
 g) Widerruf der Bestellung des Vorstandes (§6 Abs. 4), 
 h) Wahl der Schlichtungskommission, 
 i) Festsetzen der Mitgliedsbeiträge, 
 j) Satzungsänderungen, 
 k)  Wahl des Vorstandes, sofern satzungsgemäß Wahlen 
  anstehen, 
 l) Entscheidung über nicht satzungsändernde Anträge, 
 m)       Anträge zur Geschäftsführung im Sinne von § 2,  
 n) Ernennung von Ehrenmitgliedern (§ 3 Abs. 6). 
3) Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden mit 
einer Frist von 4 Wochen einberufen. Mit der schriftlichen Einladung 
ist die Tagesordnung bekannt zu geben. 
Der Vorstand bestimmt Versammlungstag, Versammlungsort und die 
Tagesordnung. Der/die Vorsitzende oder sein/e StellvertreterIn leitet 
die Versammlung oder bestimmt eine/n VertreterIn.  
(4) Jedes stimmberechtige Mitglied kann Anträge zur 
Mitgliederversammlung stellen. Der/die Vorsitzende bestimmt bei 
der Einladung den Termin, bis zu dem Anträge oder Vorschläge 
einzureichen sind. 
(5) Jede Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
(6) Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder. Eine 
Vertretung oder Übertragung des Stimmrechts ist nicht statthaft. 
 (7) Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst. Für eine Satzungsänderung ist eine 
Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
(8)   Die Protokollführung erstellt gem. §58 (4) BGB ein Protokoll 
der Mitgliederversammlung und ihrer Beschlüsse. Dieses Protokoll 
ist vom 1. Vorsitz, der Geschäftsführung und von der 
Protokollführung durch Unterschrift zu beurkunden. 
 

§ 8 Die Regionalvertretungen 
(1) Die AGTCM ist in Regionalvertretungen gegliedert. 
(2) Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Regionalvertretungen 
wählt eine Mitgliederversammlung der jeweiligen Region eine/n 
RegionalvertreterIn und eine/n StellvertreterIn für drei Jahre. Falls 
eine Wahl nicht erfolgt, wird ein/e RegionalvertreterIn vom Vorstand 
berufen.  
(3) Eine regionale Mitgliederversammlung ist einmal jährlich 
einzuberufen oder wenn ein Drittel der regionalen Mitglieder dies 
schriftlich beantragt. 
(4) Die regionale Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 
a) Wahl der Protokollführerin/des Protokollführers, 
b)Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes der Regionalvertretung, 
c) Widerruf der Bestellung der Regionalvertretung, 
d) Wahl der Regionalvertreterin/des Regionalvertreters für eine 
Dauer von 3 Jahren. Wählbar sind nur Vollmitglieder. 
(5) Die Mitgliederversammlung wird von dem/der 
RegionalvertreterIn mit einer Frist von 4 Wochen einberufen. Mit der 
schriftlichen Einladung ist die Tagesordnung bekannt zu geben. 
Der/die RegionalvertreterIn bestimmt bei der Einladung den Termin, 
bis zu dem Vorschläge zur Tagesordnung einzureichen sind. 
Der/die RegionalvertreterIn bestimmt Versammlungstag, 
Versammlungsort und die Tagesordnung.  
Der/die RegionalvertreterIn oder sein/e StellvertreterIn leitet die 
Versammlung. 
(6) Die RegionalvertreterInnen wählen für die Dauer von 3 Jahren 
eine/n VertreterIn für den erweiterten Vorstand.  

§ 9 Die Schlichtungskommission 
(1) Zur Schlichtung bei Streitigkeiten zwischen der AGTCM, ihren 
Organen einerseits und  einzelnen Mitgliedern andererseits - siehe 
auch § 4 Abs. 3 - wird die Schlichtungskommission einberufen. 
(2)  Die Schlichtungskommission besteht aus drei von der 
Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren zu wählenden 
Mitgliedern als Delegierte 
(3)  Die Angehörigen der Schlichtungskommission wählen von Fall 
zu Fall eine/n  VerhandlungsleiterIn. 
(4)  Für die Stellungnahme der Schlichtungskommission, die dem 
Vorstand und der Mitgliederversammlung zu übermitteln ist, 
entscheidet die einfache Stimmenmehrheit. 
 
§ 10 Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 11 Auflösung 
Die AGTCM kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
aufgelöst werden.  Zu einem solchen Beschluss ist eine Mehrheit von 
neun Zehntel der erschienenen Mitglieder erforderlich. 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt sein Vermögen zu gleichen Teilen an: 
 a)  Christoffel Blindenmission, 
 b)  Greenpeace, 
 c)  Amnesty International,  
die es unmittelbar und ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke 
zu verwenden haben. 
 
§ 12  Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt mit dem Tage der Eintragung in das 
Vereinsregister in Kraft. 
 
§ 13 Schlussbestimmung 
Soweit die Satzung nicht anderweitige Bestimmungen trifft, gelten 
die Vorschriften der §§ 21 bis 79 BGB 
Eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg 23470 Nz 
Beschlossen in der vorliegenden Form auf der 
Jahreshauptversammlung der AGTCM  am 13. Mai 2010 in 
Rothenburg o.d.T. 



 
 

 
 

 
Die Arbeitsgemeinschaft führt ein Creditsystem  zur Dokumentation der Fortbildungsleistungen ihrer 
Vollmitglieder.  
 
1. Welche Veranstaltungen werden creditiert?  
 

a) Interne Fortbildungs- und Ausbildungsveranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft (AG) bei: 
- Arbeitskreisen/Fachbereichen/Arbeitsgruppen 
- Ausbildungszentren als kooperierende Vertragspartner der AG  
- Rothenburger Kongress 

 
b) Externe Fortbildungen im Bereich Chinesische Medizin (CM) und angrenzender Bereiche  
- deutscher Gesellschaften aus dem Bereich CM  
- ausländischer Gesellschaften aus dem Bereich CM 
- HP-Verbände/Ärzte-Verbände im Bereich CM 
- anderer Ausbilder (z.B. HP-Schulen)/Einzelveranstaltungen (z.B. durch CM-Therapeuten) im Bereich CM 
- Sonstiges im Bereich CM: Forschungsarbeiten, Veröffentlichte Publikationen, 

Unterrichtstätigkeit/klinische Supervision sowie Teilnahme an klinischer Supervision werden je nach 
Umfang kreditiert. 

 
2. Wie wird kreditiert? 
 

a) Interne Fortbildungen  
Diese werden automatisch innerhalb der Arbeitsgemeinschaft erfasst und dem Fortbildungskonto 
gutgeschrieben. 

b) Externe Fortbildungen 
Diese meldet das Mitglied der Arbeitsgemeinschaft. Ansprechpartner und Meldestelle ist das Sekretariat: 

AGTCM, Wisbacherstr. 1 
83435 Bad Reichenhall · Germany 

Tel. +49 8651 690919 
Di. & Do. 8:00–12:00 Uhr 

Fax +49 8651 710694 
agtcm@t-online.de 

www.agtcm.de 
Alle unter 1b genannten Fortbildungen sind kreditierbar, allerdings behält sich die Arbeitsgemeinschaft 
bei Seriositätszweifel eine Recherche vor und lehnt ggf. die Kreditierung der Fortbildung ab. 
Zur Meldung einer Fortbildung ist eine Teilnahmebestätigung des Veranstalters erforderlich, die folgende 
Daten enthält: 

• VeranstalterIn 
• Thema 
• DozentIn 
• Datum und Dauer   

 
3. Quantitative Creditierung 

- Eine Creditstunde hat 45 Minuten 
- Kontierung erfolgt auf 2 Jahre. Für einen 2 Jahreszeitraum müssen 40 Creditstunden nachgewiesen 

werden.  
- Das Creditierungsjahr ist der Zeitraum vom 1.Juni des Jahres bis zum 31.Mai des Folgejahres. 

Creditierungsstunden eines Jahres verfallen zum 31.5 des übernächsten Jahres. 
 

4. Sonstiges 
- Neueintritt : Ein Neumitglied, das ansonsten die Anforderungen zur Vollmitgliedschaft erfüllt, hat ab Ende 

des Eintrittsjahres zwei Jahre Zeit sein Konto aufzufüllen. 
- Ein assoziiertes Mitglied, das die Anforderungen zum Vollmitglied erfüllt und deshalb ein Vollmitglied 

wird, hat ab Ende des Umsetzungsjahres zwei Jahre Zeit, sein Konto aufzufüllen. 
 

 

Merkblatt: 
Creditsystem 

(Stand 08/04) 
Arbeitsgemeinschaft für Klassische Akupunktur 
und Traditionelle Chinesische Medizin e.V. 



 
 

 
 
 
 
 
Die Arbeitsgemeinschaft (AGTCM) differenziert in ihrer Satzung assoziierte Mitglieder und Vollmitglieder.  

 Eine assoziierte Mitgliedschaft setzt ein berufliches Interesse an der Chinesischen Medizin (CM) voraus. 
 Eine Vollmitgliedschaft setzt darüber hinaus eine Heilerlaubnis nach deutschem Recht (ärztliche Approbation oder 

erfolgreiches Ablegen der amtsärztlichen Überprüfung als HeilpraktikerIn), sowie eine fundierte Aus- und Weiterbildung 
auf dem Gebiet der CM voraus. 

 Nur Vollmitglieder haben das passive Wahlrecht und können in Vorstand und Funktionsträgerschaften gewählt werden. 
 Nur Vollmitglieder werden in die TherapeutInnenliste der AGTCM aufgenommen und im Fall von 

PatientInnenanfragen1 via Internet oder über das Sekretariat empfohlen. In der Liste werden Therapeutinnen und 
Therapeuten in den von der AGTCM diplomierten Therapierichtungen der Chinesischen Medizin (z.Z. Akupunktur, 
Arzneimitteltherapie und Tuina) empfohlen.  
In der jeweiligen Therapierichtung muß der Nachweis einer Qualifikation gemäß den unten angeführten 
Möglichkeiten (1-4) erbracht werden 
Die Satzung sagt zur Vollmitgliedschaft in §3 (2): 
„Die Vollmitgliedschaft können Personen erwerben, die ein Diplom der AGTCM erworben haben und zur Ausübung der Heilkunde 
gesetzlich befugt sind. Ausnahmen sind bei Nachweis einer vergleichbaren Ausbildung durch Entscheid des Vorstandes möglich.“ 
Die Berechtigung zur Vollmitgliedschaft wird beim Eintritt eines Neumitgliedes oder entsprechendem Antrag eines assoziierten 
Mitglieds durch den Vorstand geprüft. Dabei gilt folgende Satzungsauslegung: 
 

Berechtigt zur Vollmitgliedschaft in der AGTCM ist, wer optional folgendes nachweisen kann: 

1. Eine Ausbildung an einem kooperierenden Ausbildungszentrum (ABZ), welche mit einem durch die AGTCM 
anerkannten Diplom im Rahmen des Kooperationsvertrages abschließt.  

2. Eine anderweitige Ausbildung in CM, die mindestens die fachlichen und inhaltlichen Kriterien, die im 
Kooperationsvertrag fest geschrieben sind, erfüllt. Als Nachweis sind dem Vorstand die entsprechenden 
Unterlagen einzureichen.  

3. Eine externe Prüfung an einem ABZ. Diese erfolgt nach der jeweilig gültigen Prüfungsordnung. Die im 
Curriculum vorgesehene praktische Ausbildung im Rahmen des Ambulatoriums kann durch den Nachweis einer 
mindestens 3-jährige Praxistätigkeit bzw. einer angemessenen Assistenzzeit ersetzt werden. Zur Information 
bieten die ABZ ein Vorgespräch an, das den TeilnehmerInnen die Wissenstiefe der Prüfung anhand des 
Curriculums und anhand von Fragenbeispielen auszuloten hilft. Die vollständig bestandene Prüfung ohne 
Nachweis einer dreijährigen Ausbildung führt zur Vollmitgliedschaft und Aufnahme in die TherapeutInnenliste in 
dem entsprechenden Fachgebiet. Die Gesamt-Kosten für die externe Prüfung betragen 300.- Euro. 

4. Ausnahme-Regelung durch den Vorstand 
Die Vollmitgliedschaft für die der AGTCM beitretenden Therapeutinnen und Therapeuten der Chinesischen 
Medizin  kann weiterhin durch Vorstandsbeschluss erfolgen. Hierunter zählen  

• Kapazitäten aus Lehre und Forschung  
 

Die Nachweise und Entscheidungskriterien sind schriftlich niederzulegen und in den Beitrittsunterlagen dieser 
Personen zu archivieren. 

 

Voraussetzung ist in allen Fällen – wie in der Satzung fest geschrieben – daß AntragstellerInnen zur Ausübung 
der Heilkunde gesetzlich befugt sind. 
 

                                                 
1 Die Vollmitgliedschaft führt nicht automatisch zur Aufnahme in die TherapeutInnenlisten. Unter der 
Grundannahme einer bestehenden Praxis, muß auch das Erfüllen der Fortbildungskriterien nach dem Credit-
System der Arbeitsgemeinschaft nachgewiesen werden. Einträge in die TherapeutInnenliste erfolgen ferner nur 
gemäß den nachgewiesenen Qualifikationen. 

Merkblatt: 
Mitgliedsstatus 

Stand 01/08 
Arbeitsgemeinschaft für Klassische Akupunktur 
und Traditionelle Chinesische Medizin e.V. 




